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Die Reform der Reifeprüfung



1. 
Die reformierte Reifeprüfung: Eine Zwischenbilanz

Die letzte Reifeprüfungsreform aus dem Jahr 1993 hat den angestrebten Weg zu mehr Selbstständigkeit und vermehrter Wahlfreiheit der Kandidat/inn/en sowie zu ersten Gehversuchen im wissenschaftlichen Arbeiten erfolgreich eingeschlagen. Mit dieser Reform der Reifeprüfung war aber auch die Erwartung verknüpft, dass die Maturan-tinnen und Maturanten eine vermehrte Präsentationsqualität erwerben, um das an-gesammelte Bescheidwissen und die erworbenen Fähigkeiten und Kompetenzen vor einer Prüfungskommission angemessen präsentieren zu können.
Aus den Innovationen im Rahmen der Reifeprüfung sollte sich aber auch eine neue Lernkultur ergeben, die gegen Graumäusigkeit von Schule wirken und als Gegen-gewicht gegen Langeweile und Konturlosigkeit fungieren sollte.
Um eine seriöse Zwischenbilanz zu ziehen, ist es notwendig, die wesentlichen Elemente dieser Reform rückblickend noch einmal aufzulisten:

· Ein wesentliches Element dieser Reform besteht in der Möglichkeit, eine Fachbereichsarbeit zu schreiben, die in erster Linie dazu dienen sollte, die Studierfähigkeit unserer Absolvent/inn/en zu erhöhen.
· Die Befassung mit einem Spezialgebiet im Rahmen einer jeden mündlichen Reifeprüfung sollte zu eigenständigem Bildungserwerb anleiten und zu Problemorientierung und Perspektivenreichtum beitragen.
· Die Schwerpunktprüfungen schließlich bilden eine viel versprechende Möglichkeit, an Stelle des oft beklagten Schubladenwissens Vernetzungen und Vertiefungen anzustellen.
Es ist durchaus spannend, nach rund einem Jahrzehnt der reformierten Reifeprüfung vor dem Hintergrund der dauernden bildungspolitischen Diskussion über den Stellenwert der Reifeprüfung eine Zwischenbilanz zu ziehen, die sich im Wesentlichen auf die Erfahrungen der Vorsitzenden stützt:
1. Die Fachbereichsarbeit, die jedenfalls ein richtungsweisendes Element der Reifeprüfungsreform darstellte, erweist sich regelmäßig als Highlight der Reifeprüfungen. Sie bietet die Möglichkeit, dass sich die Kandidat/inn/en längere Zeit hindurch mit einem selbst gewählten Thema auseinander setzen, und diese intensive Beschäftigung führt in der Regel zu einer ungewohnten argumentativen Dichte und zu einem dialogischen Charakter der mündlichen Reifeprüfung, in deren Verlauf die Kandidat/inn/en das erworbene Problembewusstsein unter Beweis stellen.
2. Die Qualität der Spezialfragen hängt hingegen bereits von der Lernkultur der einzelnen Schule ab:
· An manchen Schulen führt die Beschäftigung mit dem Spezialgebiet zu umfangreichem Detailwissen, Perspektivenreichtum und argumentativer Spontaneität.
· Andere Schulen wiederum gehen mit dem Spezialgebiet ängstlicher um, verlangen eine haargenaue schriftliche Ausarbeitung, die jedes Risiko vermeidet, und die Beantwortung der Spezialfrage wird oftmals zu einem Referat herkömmlichen Zuschnittes eingeebnet.
3. Die zunehmende Autonomie hat bewirkt, dass auch die vertiefenden Schwerpunktprüfungen an den einzelnen Schulen eine unterschiedliche Entwicklung genommen haben, denn sie führen einerseits zu unkonventionellen Aufgabenstellungen im Rahmen der Reifeprüfung, andererseits aber zu domes-tizierten Fragen, die sich von Kernfragen nicht wesentlich unterscheiden. Diese Entwicklung hängt auch mit dem Stellenwert der Wahlpflichtgegenstände zu-sammen, die eigentlich als Instrumente der Begabungsförderung eingerichtet wur-den, die aber aus unterschiedlichen Gründen oftmals zu normalen Gegenständen mutiert sind oder einen unverbindlichen Charakter angenommen haben.
In den fächerübergreifenden Schwerpunktfragen hingegen erfolgt selten eine vernetzende Prüfungsweise, in der Regel findet die Prüfung in additiver Form statt, die das oft gerügte Schubladendenken beibehält. Die Hoffnung, dass die fächerübergreifende Variante auch eine regressive Wirkung auf einen fächerverbindenden Unterricht an der gesamten Oberstufe ausüben könnte, hat sich vorderhand nur teilweise erfüllt.
Rundum darf hingegen festgehalten werden, dass zahlreiche Fragestellungen mittlerweile als Arbeitsaufträge formuliert sind und dass sie sich selten auf Kapitelüberschriften zurückziehen, die ein braves Herunterhaspeln gut gelernter Inhalte ermöglichen.

Im Allgemeinen kann auch registriert werden, dass sich Präsentationsqualität und Argumentationsfähigkeit der Kandidat/inn/en im Durchschnitt vermehrt haben, dass oftmals eine initiative und selbsttätige Prüfungsgestaltung beobachtet werden kann und sich vielfach eine beträchtliche Identifikation mit den gewählten Gegenständen und Aufgabenstellungen einstellt.

Korrespondierend dazu sollte angemerkt werden, dass zahlreiche Prüfer/innen mittlerweile dazu bereit sind, die Initiative zunächst einmal den Kandidat/inn/en zu überlassen, anstatt von Anfang an ein akkurates Prüfungsgespräch zu führen, das die Kandidat/inn/en zu Stichwortbringern degradierte.
2. 
Die aktuelle Verordnung

Im BGBl. Nr. 270/2004 wurde die Verordnung der Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur über die Reifeprüfung in den allgemein bildenden höheren Schulen kundgemacht. Diese Verordnung gilt ab dem Schuljahr 2004/05 und reagiert einerseits auf die Stundenreduktion und die Ausweitung der Autonomie auf die AHS-Oberstufe, andererseits ist sie als Übergangslösung für den Zeitraum der aufsteigenden Einführung der reformierten Lehrpläne zu verstehen. Jedenfalls Grund genug, sich mit dieser Thematik wieder intensiver auseinander zu setzen und die Reifeprüfung zum Gegenstand des pädagogischen Schwerpunktthemas 2004/05 der steirischen AHS zu machen. Ein Jahr Auseinandersetzung mit dem Thema kann bestimmt Gelegenheit geben, Entwicklungen und Perspektiven im Bereich dieses wesentlichen Bildungsabschlusses auszuloten, schulautonome Regelungen wieder zusammenzubinden, das gemeinsame Fundament zu festigen und die mit der Reifeprüfung verknüpften Berechtigungen abzusichern.

Die Novelle berücksichtigt in der vorliegenden Fassung viele Vorschläge aus der Schulpraxis und geht auf die schulautonomen Gestaltungsmöglichkeiten ein, indem sie die Möglichkeit einräumt, autonom eingerichtete Pflichtgegenstände oder Wahlpflichtgegenstände in die Reifeprüfung zu transportieren.

Ausnahmen bilden lediglich der zusätzliche WPG "Lebende FS", der weiterhin nicht zur Reifeprüfung gelangt, sowie die profilbildenden Fächer der ORG, Instrumentalmusik und BGW, die vorderhand nicht als eigene Gegenstände berücksichtigt wurden, sondern nur in Verbindung mit ME bzw. BE als Reifeprüfungsfächer gewählt werden können. 

Die ursprünglich angestrebte umfassende Abmagerung der mündlichen Reifeprüfung findet lediglich im Wegfall der Spezialfrage in der Variante mit einer FBA Berücksichtigung.

Konkret enthält die aktuelle Verordnung die folgenden Neuerungen, die in übersichtlicher Form zusammengefasst sind:

Allgemeine Bestimmungen

· Mögliche Prüfungsgebiete sind zumindest bis zur vorletzten Schulstufe zu führen. Als Prüfungsgebiete kommen unter bestimmten Voraussetzungen auch schulautonome Pflichtgegenstände oder schulautonome Wahlpflichtgegenstände in Frage.(§ 5 Abs. 1 Z. 1,2, RPVO)

Klausurprüfung

· Eine Fremdsprache (Pflichtgegenstand, schulautonomer Pflichtgegenstand bzw. Wahlpflichtgegenstand, Freigegenstand) ist als Klausurgegenstand möglich, wenn er in der Oberstufe mindestens 10 Wochenstunden umfasst.
(§ 8 Abs. 1 Z. 1,2, RPVO)

Mündliche Prüfung

· Schulautonome Pflicht- bzw. Wahlpflichtgegenstände sind dann als mündliches Prüfungsgebiet wählbar, wenn sie entweder in allen vorgesehenen Schulstufen besucht wurden oder wenn über die vorletzte Schulstufe eine Externistenprüfung abgelegt wurde. Der Gegenstand ist in der letzten vorgesehenen Schulstufe jedenfalls zu besuchen.(§ 18 Abs. 6a, RPVO)

· Die Gegenstandsgruppen werden um die jeweils passenden schulautonomen Pflichtgegenstände bzw. Wahlpflichtgegenstände erweitert. Schulautonome Pflichtgegenstände bzw. Wahlpflichtgegenstände sind als mündliche Prüfungsgebiete wählbar, wenn sie folgendes Stundenausmaß umfassen:

+
mindestens 4 Wochenstunden bei rein wissensorientierter Ausrichtung

+
mindestens 6 Wochenstunden bei wissens- und anwendungsorientierter 
Ausrichtung

+
mindestens 8 Wochenstunden bei Fremdsprachen(§ 18 Abs. 1, 1a, RPVO)

· Die mündliche Schwerpunktprüfung wird um eine zusätzliche Möglichkeit „ergänzende Schwerpunktprüfung“ erweitert und umfasst damit folgende Varianten:

+
Fächerübergreifende Schwerpunktprüfung (Form bleibt unverändert)

+
Vertiefende Schwerpunktprüfung (Form bleibt unverändert)

+
Ergänzende Schwerpunktprüfung

· Die ergänzende Schwerpunktprüfung besteht aus einer Kernfrage, einer Spezialfrage und einer ergänzenden Frage. Dabei sind für die Aufgabenstellung zwei Kernfragen, eine Spezialfrage und zwei ergänzende Fragen vorzulegen.

Für die ergänzende Frage sind folgende Bereiche zulässig:

a) Ein auf das jeweilige Prüfungsgebiet bezogener schulautonomer Pflicht- bzw. Wahlpflichtgegenstand von mindestens 2 Wochenstunden in der Oberstufe. Der WPG muss zumindest in der vorletzten vorgesehenen Schulstufe (7. oder 8. Klasse) besucht worden sein.

b)
Der Wahlpflichtgegenstand Informatik (mindestens 4 Wochenstunden) in Verbindung mit dem jeweiligen Prüfungsgebiet.


Die ergänzende Frage ist aus dem Prüfungsgebiet unter Einbeziehung von Methoden der Informatik zu erstellen.

c)
Die erste oder zweite lebende Fremdsprache in Verbindung mit dem Prüfungsgebiet.


Die ergänzende Frage ist aus dem Prüfungsgebiet in der Fremdsprache zu stellen und zu beantworten. (§ 20 Abs.1 Z. 3 und Abs. 2 Z. 3, RPVO)

· Die mündliche Prüfung im Zusammenhang mit einer Fachbereichsarbeit besteht aus einer Kernfrage und der Präsentation und Diskussion der Fachbereichsarbeit einschließlich ihres fachlichen Umfeldes. Die Spezialfrage entfällt. Es sind zwei Kernfragen und eine auf die Fachbereichsarbeit bezogene Frage vorzulegen.


(§ 21 Abs. 1, RPVO)

3. 
Perspektiven für eine Neugestaltung
Die einleitende kursorische Zwischenbilanz und die Resultate der aktuellen Reform sollten als Ausgangspunkte für ein gründliches Nachdenken über eine Neugestaltung der Reifeprüfung dienen, die entweder eine zeitgemäße Adaptierung oder gar eine umfassende Reform darstellen könnte.

Vorbehaltlos ist der Anmerkung zuzustimmen, dass die gegenwärtige Situation mit ihren bildungspolitischen Imponderabilien und Irritationen auch dazu dienen könnte, neue Wege aufzuzeigen und über Tabus nachzudenken.

Zu den Perspektiven gehört in erster Linie, dass wir an den bewährten Elementen der Reifeprüfung festhalten:

· In diesem Zusammenhang ist der Befund der Zukunftskommission aufschluss-reich, der eine im Lauf der Oberstufe abnehmende Motivation und Schulfreude der Schüler/innen beklagt, während gerade in der Abschlussklasse und im Rah-men der Reifeprüfung durchaus Engagement, eine seriöse Arbeitshaltung und vermehrte Identifikation sichtbar werden.

· Gerade die bevorstehende Reifeprüfung kann zu einer Lernkultur beitragen, die vermehrtes Involvement einschließt, welche die Schülerinnen und Schüler daran gewöhnt, Verantwortung für ihr eigenes Lernen zu übernehmen, ihre Selbst-ständigkeit zu vermehren, die zur Entfaltung ihrer Individualität beiträgt, und fest umrissene Ziele konsequent anzustreben.

Zu den Elementen, die dieses vermehrte Engagement erzeugen können, gehört sicherlich die Fachbereichsarbeit, in die viele Kandidat/inn/en konsequente Arbeitshaltung, wissenschaftliche Entdeckerfreude und lustvolles Recherchieren investieren. Eine ernsthafte Überlegung betrifft daher eine obligatorische FBA, die entschieden zu Studierfähigkeit beitragen kann, welche doch ein eigentliches Ziel der AHS darstellt. Es brauchte vielleicht gar nicht eine FBA zu sein, sondern es könnten auch eine Facharbeit oder ein Portfolio sein, die unmittelbarer aus dem Unterricht resultieren und die in den letzten beiden Schuljahren ringförmig angelegt werden könnten, ohne zusätzliche Kosten zu verursachen. Auf diese Weise könnte jedenfalls der von vielen beklagte punktuelle Charakter der Reifeprüfung relativiert und eine längerfristige Vorbereitung ermöglicht werden. Um die oft zitierte Teamfähigkeit zu stärken, könnte die FBA eventuell auch eine Gemeinschaftsarbeit von zwei oder höchstens drei Schüler/inne/n sein. Der Gesamtumfang müsste dann allerdings der doppelten bzw. dreifachen Länge einer FBA entsprechen und die von den Teammitgliedern bearbeiteten Inhalte müssten voneinander klar abgegrenzt sein.

· Aber auch im Rahmen der Spezialfragen, die mit eigenverantwortlichem Lernen verbunden sind, zeigen sich oftmals vertieftes Problembewusstsein, unerwarteter Perspektivenreichtum und argumentative Standfestigkeit.
· Die neu eingerichtete Möglichkeit einer zusätzlichen Schwerpunktprüfung könnte wirklich zu einer Flexibilisierung im Schwerpunktbereich führen und sollte sich auch intentionsgemäß in die Reifeprüfung einfügen. Allerdings muss strikt darauf geachtet werden, dass die Seriosität der Matura erhalten bleibt und keinerlei Beliebigkeit einkehrt.
· Bei aller Deregulierung, die bestimmt notwendig ist, sollten jedenfalls auch der integrative Charakter der Reifeprüfung und ein vergleichbarer Level erhalten bleiben, der gerade angesichts der zunehmenden Autonomie unverzichtbar ist.
Zu den Perspektiven gehört dann sicherlich auch das Bemühen, aufgezeigte Defizite auszumerzen, die sich im Lauf der Zeit eingeschlichen haben und von den ursprünglichen Intentionen abweichen:

· In dieser Hinsicht ist festzuhalten, dass sich Aufgabenstellung, Prüfungsweise und Anforderungsniveau zwischen Kern- und Spezialfrage deutlicher unterscheiden sollten, und dass gerade die Spezialfrage auch methodische Aspekte einschließen könnte.
· Weiters darf sich die Präsentation der Fachbereichsarbeiten nicht auf eine schale Inhaltsangabe beschränken, sondern sie sollte vielmehr einen problemorientierten Verlauf nehmen. Anstatt eines diffusen Gespräches über das Umfeld der FBA, das die RPVO ermöglicht, sollten wir jedenfalls an einer konkreten Umfeldfrage festhalten, die aber die Kirche im Dorf lässt, indem sie sich eng an die FBA anlehnt, anstatt ein neues Fachgebiet anzureißen.
· Im Zusammenhang mit der fächerübergreifenden Schwerpunktfrage, in der wir landauf, landab vorderhand großteils noch dilettieren, zeigt sich deutlich, dass die Reifeprüfung noch nicht die erhoffte regressive Wirkung angenommen hat, denn der fächerübergreifende Unterricht an der Oberstufe dürfte immer noch die Ausnahme und nicht die Regel sein. Es müsste Gemeinbesitz werden, dass die fächerübergreifende Schwerpunktfrage eigentlich zwei Kernfragen miteinander verknüpft und im Grunde genommen gar keine außertourliche Vorbereitung verlangt.
· Die vertiefende Schwerpunktprüfung sollte nach Möglichkeit die unkonventionellen und kreativen Methoden der Wahlpflichtgegenstände widerspiegeln und auch ein Ausweis der Begabungsförderung sein.
Ein Themenspeicher müsste aber neben dem Festhalten an bewährten Elementen und dem Ausmerzen von Fehlentwicklungen auch Perspektiven enthalten, die un-bekümmert über bestehende Grenzen hinausgehen und selbst Tabus thematisieren:

· Zu diesen Tabus gehört das Nachdenken über eine (teil)zentrale Reifeprüfung, die wir mit dem Hinweis auf die Möglichkeit einer individuellen Unterrichts-gestaltung voreilig tabuisiert haben. Gerade das finnische oder das niederländische Beispiel zeigen hingegen, dass kreative Unterrichtsgestaltung und zentrale Reife-prüfung ohne weiteres miteinander verknüpfbar sind.
· Die Frage nach einer Runderneuerung der Klausuren ist vorderhand überhaupt nicht gestellt, sollte aber im Anschluss an die neuen Möglichkeiten der Schularbeitengestaltung gemäß dem reformierten Lehrplan der Oberstufe auch nicht einfach weggeschoben werden: Derzeit stellen die Klausurarbeiten eigent-lich in die Länge gezogene Schularbeiten dar, die bereits unter Beweis gestellte Fähigkeiten überprüfen. Zu den zahlreichen Vorschlägen für eine Neugestaltung der Klausuren gehören beispielsweise die Einrichtung zweier Leistungsniveaus (Fundamentum – Advanced) oder die Umgestaltung der Listening Comprehension in den Fremdsprachen, die bereits als Schulversuch an zahlreichen AHS existiert, denn diese Listening Comprehension in den Fremdsprachen sollte nur zur Überprüfung der “listening skill” herangezogen werden und nicht zugleich um schwierige andere Fertigkeiten abzuprüfen.
· Es stellt sich weiters die Frage, ob wir alle Elemente der mündlichen Reifeprüfung beibehalten möchten, die aus der Sicht mancher Beobachter schwer und behäbig geworden und an manchen Schulen zu einem Ritual erstarrt ist. In diesem Zusammenhang sollte ein Plädoyer für ein Anknüpfen an jene Elementen gehalten werden, die selbsttätigen Wissenserwerb einschließen, anstatt in Form der Kern-fragen die maßgeblichen Themenbereiche der Oberstufe noch einmal abzu-klopfen.
· Fast unbestritten ist die Forderung, dass die profilbildenden Fächer der einzelnen Schulformen jedenfalls als maturable Fächer figurieren sollten. Andererseits stellt sich die berechtigte Frage, ob es auch eine Verpflichtung geben sollte, in den profilbildenden Fächern zu maturieren.
· Noch heikler ist die Überlegung, den Kandidat/inn/en die Möglichkeit ein-zuräumen, außerhalb des schulischen Fächerkanons erworbene Kompetenzen und Fähigkeiten in die Reifeprüfung zu transportieren, um sie der eigenen Bildungskarriere nutzbar zu machen. 
· Seriöse Überlegungen müssten auch in die Richtung der oft zitierten Schlüssel-qualifikationen angestellt werden, die auch im Rahmen der Reifeprüfung einen festen Stellenwert erhalten sollten: Teamfähigkeit, Präsentationsqualität oder Argumentationsvermögen dürfen keine Begriffsgespenster bleiben und müssen auch in die LBVO gebührend einfließen.
· Schließlich sollte vielleicht auch neuerlich überlegt werden, ob der punktuelle Charakter der Reifeprüfung, der mit zahlreichen Unwägbarkeiten verbunden ist, relativiert werden könnte.
· Ein heikles Kapitel stellt die Möglichkeit einer vorgezogenen Reifeprüfung dar, die den Kandidat/inn/en einerseits eine gezielte und sorgfältige Vorbereitung er-laubt, aus der Perspektive der Kritiker aber eine scheibchenweise Ablegung der Reifeprüfung ermöglichen würde.
Resümierend muss festgehalten werden, dass bei aller Zustimmung zur vorliegenden Light-Variante im Jahr 2008 eine grundlegende Reform der Reifeprüfung Platz greifen sollte, die Nägel mit Köpfen macht.

Aber auch für die neuerliche Reform der Reifeprüfung muss die ursprüngliche Zielsetzung gelten, die einen zeitgemäßer Zuschnitt und eine neue Prüfungskultur anstrebt, damit endgültig auch eine neue Lernkultur einkehrt, die als Gegengewicht zu Langeweile und Konturlosigkeit fungiert, Identifikation ermöglicht, Individualität wahrnimmt, Initiative anstößt und Eigenverantwortlichkeit fördert.
***
Anhang
Überblick über die Prüfungsvarianten
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